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Mahnung
Sehr geehrte Steuerzahlerin,
sehr geehrter Steuerzahler,

Sie haben versäumt, die neben-
stehenden fälligen Beträge zu
entrichten.

Bitte zahlen Sie die rückständigen
Steuern bzw. Abgaben ein-
schließlich der Säumniszu-
schläge Innerhalb einer Woche
nach Zugang dieser Mahnung

Bei Nichtbeachtung dieser
Mahnung wird das Finanzamt ggf.
auf Ihre Kosten ohne weitere
Ankündigung Vollstreckungs-
maßnahmen (z.B Pfändung Ihres
Bankkontos etc.) einleiten. Ge-
gebenenfalls müssen Sie mit der
Durchführung eines Kontenabrufs
nach §93 Abs. 7 AO rechnen Bei
rückständigen Kfz-Steuern kann
auch die Abmeldung Ihres Kraft-
fahrzeugs von Amts wegen
veranlasst werden.

Bitte wenden Sie sich an die
Finanzkasse, wenn Sie Fragen zu
dieser Mahnung haben. Bei Fra-
gen zur Festsetzung der gemahn-
ten Beträge wenden Sie sich bitte
an das Festsetzungsfinanzamt.
Das zuständige Finanzamt sowie
die entsprechende Anschrift und
Telefonnummer entnehmen Sie
bitte dem Steuerbescheid

Bitte beachten Sie die anliegen-
den Hinweise.

Mit freundlichem Gruß
Ihr Finanzamt
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Das Finanzamt wird bei der Festsetzung und Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer als Bundesfinanzbehörde tätig (§ 1Ba Abs. 1 Satz 2 Finanzverwaltungsgesetz).
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Schuldgrund (Abgabeart) Zeitraum Fälligkeitstag Schuldbetrag Säumniszuschlag

EUR I Ct EUR Ct
Umsatzsteuer 2010 30.01.12 2138 58 21 00
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Summen 2138 58 21 00
Inso· 2159 58
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